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Öffentlichkeitsstatus 
öffentlich 

 

 
I N F O R M A T I O N I0050/24  

 

Beratung Tag Behandlung 
   

Die Oberbürgermeisterin 12.03.2024 nicht öffentlich 
Ausschuss für Umwelt und Energie 09.04.2024 öffentlich 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr 25.04.2024 öffentlich 
Stadtrat 02.05.2024 öffentlich 

 
Thema: Umsetzungsstand Klimagerechte Bauleitplanung (Beschluss-Nr. 5894-073(VII)23) 
 
 
Der Stadtrat beschloss am 16.10.2023 mit Beschluss-Nr. 5894-073(VII)23: 

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, alle Bauleitplanungen klimagerecht durchzuführen. 
Die Stadt möge dazu eine Arbeitshilfe analog der Stadt Burg (bei Magdeburg) [Checkliste 
„Klimagerechte Bauleitplanung“. Vorlage 039/2022] erarbeiten, die durch den Stadtrat 
beschlossen wird, die dann für alle Bauleitplanungen als Arbeitsgrundlage dient und jeder 
Bauleitplanung der Stadt als Information beigefügt wird. Die Anforderungen aus dem neuen 
GEG; und weiteren neuen Gesetzen sollen dort ebenso Berücksichtigung finden, wie z.B. 
Festlegungen aus der kommunalen Wärmeplanung und dem 
Klimawandelanpassungskonzept der Stadt. 

 
Lt. Beschlusskontrolle war als Termin für die Umsetzung des SR-Beschlusses mittels Vorlage 
einer Drucksache der 31.3.2024 vorgesehen. Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 
möglich. Mit der vorliegenden Informationsvorlage wird über den Umsetzungsstand informiert. 
 
Bereits mit der S0344/23 - klimagerechte Bauleitplanung wurde darüber informiert, dass die 
klimagerechte Bauleitplanung, angelehnt an die Stadt Burg (bei Magdeburg), in die 
Überarbeitung der Klimarelevanzprüfung integriert wird. Vorgesehen ist, dies als Checkliste mit 
multiple-choice-Ausführung umzusetzen.  
 
Die fachliche verwaltungsinterne Abstimmung zu den einzelnen Themenbereichen der 
Klimarelevanzprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Hintergrund der Verzögerung sind 
zusätzlich durch den SR beschlossene Arbeitsaufgaben wie z.B. die Wärmeplanung und der 
Hitzeaktionsplan, die personelle Kapazitäten der bearbeitenden Stabsstelle Klima binden. 
 
In Bezug auf die im SR-Beschluss angesprochenen rechtlichen Anforderungen und die 
beschlossenen klimarelevanten Konzepte der Landeshauptstadt Magdeburg ist eine 
Berücksichtigung in der Klimarelevanzprüfung vorgesehen.  
 
Sobald die Überarbeitung der Klimarelevanzprüfung - einschließlich der Berücksichtigung des 
Burger Beispiels zur klimagerechten Bauleitplanung - vorliegt, wird über die Umsetzung des o.g. 
SR-Beschlusses informiert. 
 
 
 

Jörg Rehbaum 

Beigeordneter für Umwelt und Stadtentwicklung 
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